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Magdeburg, 24. März 2022 
 

Werbung für Ihr Produkt auf unseren digitalen Kanälen 
 

Um die Bekanntheit regionaler Produkte unserer Mitgliedsbetriebe zu erhöhen und die 
Sichtbarkeit in unseren sozialen Kanälen auszubauen, startet zum 04.04.2022 ein Projekt 
namens „Regional macht Laune“. Das Hauptziel dieses Projektes ist, auf die vielfältigen, 
regionalen Produkte und deren Produzenten hinzuweisen.  

Dazu sollen die Produkte ansprechend präsentiert werden. Insbesondere in Sozialen Medien 
wie Instagram und Facebook werden dafür optisch-hochwertige Inhalte in Form von Bildern 
und Videos benötigt. Wir bieten Ihnen als Mitglied an, einen kurzen Werbe-Clip von Ihrem 
Produkt zu produzieren. Diese Clips werden dann über die sozialen Medien des Verbandes 
beworben und Ihnen für die eigene Nutzung zur Verfügung gestellt. 

Über unseren verbandseigenen Instagram-Kanal erreichen wir bereits über 1.000 (Jung-) 
Landwirte, Interessierte, Politiker, Pressevertreter und Verbraucher. Auf unserer Facebook-
Seite haben wir 2.000 Follower. Durch eine gezielte Bewerbung auf Instagram gehen wir – 
vorsichtig geschätzt – von 3.000 bis 5.000 zusätzlichen Impressionen pro Clip aus. 

1. Generelle Anforderungen an das Produkt: 

Wir haben uns dazu entschieden, dass grundsätzlich nur verarbeitete Produkte beworben 
werden. Urerzeugnisse können wir nicht in die Werbe-Maßnahme aufnehmen, da wir hier 
keine einzelnen Produzenten bevorteilen/benachteiligen wollen. Zu Rohprodukten wie Äpfel, 
Kartoffeln und Co sollen separate Videos zur jeweiligen Saison entstehen.1 Bitte beachten Sie 
bei Alkohol und Tabakwaren den Punkt 6. 

2. Wie Sie teilnehmen können: 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an mitgliedschaft@bauernverband-st.de. 

Bitte geben Sie uns in Ihrer E-Mail folgende Informationen an: 

1. Art Ihres Produktes / Vermarktungsname 

2. Besonderheiten? (z.B. bio, vegan, CO2-Neutral, usw.) 

3. Haben Sie eine Webseite, Facebook oder Instagram? 

4. Wo kann Ihr Produkt gekauft werden? 

 
1 Sollte ein Mitglied eine spezifische Kultur als einziger in Sachsen-Anhalt anbauen, würde diese Regelung nicht 
zwangsläufig greifen. Sprechen Sie uns dazu an! 

 Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V. 
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Auf Ihre Mail hin werden wir mit Ihnen in Kontakt treten, um die Zusendung Ihres Produktes – 
welches wir für den Clip brauchen – mit Ihnen abzusprechen. Wir werden mit Ihnen alle 
wichtigen Informationen zusammentragen. 

Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Punkte. 

3. Rechtliches: 

Um beidseitig rechtlich sicher zu agieren, muss ein kleiner Werbeauftrag vereinbart werden. 
Dieser regelt, dass Sie als Mitglied uns damit beauftragen, die oben aufgeführte Leistung zu 
erbringen. Das Budget für die Erstellung und Bewerbung umfasst 50 € zzgl. MwSt., von denen 
30 € direkt in die Bewerbung des Clips auf Instagram gehen.  

Das Urheberrecht der Clips, die durch den Bauernverband erstellt werden, geht nach 
Abschluss des individuellen Projektes auf den Auftraggeber (= Sie als Mitglied) über. Dies 
bedeutet, dass der Clip von Ihnen frei und rechtssicher verwendet werden kann.  

4. Reihenfolge/Ordnung: 

Grundsätzlich sollen die Produkte in der Reihenfolge beworben werden, in der Sie über die 
oben genannte E-Mail-Adresse angemeldet werden. Ausnahmen können durch saisonale 
Produktion entstehen. Darüber hinaus wird angestrebt, dass sich die Produktarten 
abwechseln.  

5. Gleichheitsgrundsatz: 

Selbstverständlich sollen alle Produkte unserer Mitglieder gleichwertig beworben werden.  

6. Alkohol- und Tabak-Werbung 

Da Soziale Medien wie Instagram und Facebook über keine wirkliche Altersgrenze verfügen, 
ist der Jugendschutz bei der Bewerbung von Alkohol und Tabakwaren de facto nicht gegeben. 
In welchem Maße Alkohol und Tabak auf diesen Plattformen beworben oder auch nur 
dargestellt werden dürfen, ist nicht eindeutig geregelt. Um an dieser Stelle nicht in juristische 
Schwierigkeiten zu geraten, werden wir auf den Sozialen Medien des Verbandes keine 
Werbung für Alkohol- und Tabak-Waren machen können. 

Aber: Wir möchten unseren Mitgliedern, die für Ihre Webseite einen Clip zu eigenproduzierten 
Likören, Weinen o.ä. haben möchten, dennoch die Teilhabe an dem Projekt anbieten. In 
diesem Fall wird der Clip durch uns produziert und dem Mitglied übertragen. Die 
Veröffentlichung durch den Verband entfällt, damit verbunden entfällt natürlich auch das 
Budget für die Bewerbung und es bleibt nur der Restbetrag von 20 € netto. 

Die Aktion, die wir in diesem Rundschreiben vorstellen, soll keine Konkurrenz zu Projekten 
von Akteuren wie der „Heimischen Landwirtschaft“ oder der Agrarmarketinggesellschaft 
Sachsen-Anhalt darstellen. Vielmehr soll dieses Projekt unseren Mitgliedsbetrieben 
Aufmerksamkeit in den digitalen Medien verschaffen, Ihnen einen Produkt-Clip zur weiteren 
Verwendung an die Hand geben und dabei gleichzeitig die Reichweite unseres Verbandes 
insgesamt vergrößern.  

 

 

 
Marcus Rothbart      Teresa Hanauska 
Hauptgeschäftsführer     Referentin 
 


